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vermitteln – vernetzen – fördern
communiquer – coordonner – encourager
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Bekämpfung von Zwangsheiraten –  
ein Beispiel für die Verflochtenheit 
von Selbstbestimmung, Gleichstellung 
und nachhaltiger Entwicklung

Fehlende Gleichstellung und gesellschaftliche 
 Normen
Heirat und Ehe waren und sind in den meisten Gesell-
schaften mit Normen und Erwartungen des sozialen 
Umfelds behaftet. Historisch war dies etwa der Heirats-
druck bei einer Schwangerschaft. In der vielkulturell 
geprägten Schweiz von heute kennen konservative und 
traditionalistische Minderheiten einen normativen Druck 
zur Ehe. Die intergenerationelle Mit- bis Fremdbestim-
mung bei der PartnerInnenwahl setzt weit vor dem Hei-
ratsalter ein und prägt die Erziehung, die sich etwa an 
traditionellen Geschlechterrollen orientiert. Dies macht 
die Eheschliessung auch zu einer Gleichstellungsthema-
tik: zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen den 
Generationen.

Gleichzeitig schliessen patriarchale Strukturen die 
Mittäterschaft von Frauen genauso wenig aus wie die 
Betroffenheit von Männern. Im Kontext der Gewalt gegen 
Frauen wird Zwangsheirat oft als Form von häuslicher 
Gewalt diskutiert. Es erscheint jedoch zielführender, 
Zwangsheirat als eine Gewaltform zu verstehen, die in der 
erweiterten Verwandtschaft stattfindet (kin-based-gender-
violence)1.

Wenig Wahlfreiheit
Eine Zwangsverheiratung – als formelle oder informelle 
Heirat – liegt dann vor, wenn die Heiratsanbahnung durch 
Eltern und Verwandte jede Mitbestimmung ausschliesst 
und/oder die Weigerung von mindestens einem der  beiden 
zu Verheiratenden ignoriert. Die Absenz von alternativen 
Lebensstilperspektiven zur (heterosexuellen) Ehe, Endo-

1 Definition des wissenschaftlichen Kuratoriums der Fachstelle 

Zwangsheirat. 

Die Zwangsheirat ist immer noch verbreitet. Auch Minderjäh-
rige sind betroffen. Die Schweizer Fachstelle Zwangsheirat 
erhält wöchentlich 5 bis 9 Fallmeldungen. Fehlende Gleichstel-
lung sowie gesellschaftliche Normen spielen mit. Die bestehen-
den Gesetze wirken vor allem präventiv, werden aber kaum 
durchgesetzt. 

Die Selbstbestimmung bei der Wahl des Ehepartners oder 
der Ehepartnerin gilt als elementares Menschenrecht 
(Art. 16 Abs. 2 Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte). «Eliminate all harmful practices, such as child, 
early and forced marriage and female genital mutilation» 
– so lautet das nachhaltige UNO-Entwicklungsziel (SDG) 
5.3, das Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befä-
higen soll. Als Kinder gelten gemäss der UN-Kinder-
rechtskonvention Personen unter 18 Jahren (Art. 1). Die 
Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlerge-
hen des Kindes brachte darüber hinaus die Innovation, 
minderjährige Eheschliessungen und Verlobungen als 
«schädliche soziale und kulturelle Praktiken» zu bezeich-
nen (Art. 21 Abs. 2). Auch das Bundesgesetz über Mass-
nahmen gegen Zwangsheiraten vom 1. Juli 2013 enthält 
Rechtsänderungen, die Minderjährigenheiraten verhin-
dern sollen. Nebst den rechtlichen Massnahmen lancierte 
der Bund das Programm Bekämpfung Zwangsheiraten. 
Seit Januar 2018 führt nun die Fachstelle Zwangsheirat als 
Kompetenzzentrum des Bundes diese Bemühungen wei-
ter. Denn Zwangsheirat ist in der Schweiz kein Randphä-
nomen. Die Fachstelle Zwangsheirat hat in den Jahren 
2016 und 2017 311 bzw. 316 Fachberatungen durchgeführt 
und erhält wöchentlich 5 bis 9 Fallmeldungen. Die Anzahl 
Beratungen von minderjährigen Betroffenen, vor allem 
bei Mädchen, ist tendenziell im Anstieg begriffen. Die 
Betroffenen weisen in der Regel einen Migrationshinter-
grund auf.

Anu Sivaganesan, Präsidentin der Organisation  
Migration und Menschenrechte
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Zur Autorin

Anusooya Sivaganesan

Anusooya Sivaganesan, Juristin, geboren 1987, 

forscht an der Rechtswissenschaftlichen 

 Fakultät der Universität Zürich zum Thema: 

«Unfreie Heirat – eine Menschenrechtsverlet-

zung in ihrer euro-asiatischen Verflechtung: 

Zwangsheiraten und ihre Interdependenzen in 

der Schweiz, Grossbritannien, den Nieder-

landen, Pakistan, Sri Lanka und der Türkei». 

Zudem wirkt sie ehrenamtlich als Präsidentin der Organisation Migra-

tion & Menschenrechte, der Trägerschaft der Fachstelle Zwangsheirat-

Kompetenzzentrum des Bundes. 

gamiedruck sowie Altersvorgaben stecken jedoch auch 
die Möglichkeiten und Grenzen der Wahlfreiheit bei der 
arrangierten Heirat ab. Hier hat es in der Schweiz legisla-
tive Bemühungen gegeben, aber bisher hat noch keine 
Legiferierung stattgefunden. 

Gesetzgebung ist vor allem präventiv, nicht 
 durchsetzungsstark
Die bisherigen rechtlichen Massnahmen inklusive  
der Sanktionierung der Zwangsheirat vermögen das 
Unrechtsbewusstsein in den betroffenen Gemeinschaften 
wie auch in der breiteren Gesellschaft zu schärfen. Dies 
mag auch präventiv wirken. Hingegen kam es bisher  
nur vereinzelt zu Verurteilungen, weil die meisten Betrof-
fenen ihre Verwandten nicht im Gefängnis sehen  
wollen. Handlungsbedarf besteht etwa in Bezug auf die 
Opferhilfeleistungen: Während der Akt der Zwangsver-
heiratung im Ausland bestraft werden kann (Art. 181a  
Abs. 2 StGB), erhalten die Opfer einer Heiratsverschlep-
pung keine Opferhilfe (Art. 3 Abs. 2 OHG), weil die  
Straftat im Inland stattgefunden haben muss. Die Gesetz-
gebung trägt damit der Transnationalität von Zwangshei-
ratsfällen bis anhin (noch) nicht genügend Rechnung. 
Zentral ist und bleibt die Sensibilisierung von Akteuren, 
die mit dem Phänomen konfrontiert werden, seien dies 
Behörden und Anlaufstellen, Lehrpersonen und Vorge-
setzte sowie allgemein das Umfeld von (potenziell) Betrof-
fenen – und natürlich diese selbst, deren Selbstbestim-
mung und Menschenwürde im Zentrum der Bemühungen 
steht.
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